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Satzung 
über den Bebauungsplan „Biogasanlage Wärmeversorgung E.G.O.“ 

mit örtlichen Bauvorschriften 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberderdingen hat am _____ aufgrund des Baugesetzbuches 
(BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) - jeweils in den 
Fassungen der letzten Änderungen - den Bebauungsplan „Biogasanlage Wärmeversorgung E.G.O“ 
mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften ist der Lage-
plan des zeichnerischen Teils in der Fassung vom 18.07.2017 maßgebend. 

 

§ 2 

Bestandteile und Anlagen der Satzung 

Bestandteile der Satzung 

A Zeichnerischer Teil in der Fassung vom 18.07.2017 

B Bauplanungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 18.07.2017 

C Örtliche Bauvorschriften  in der Fassung vom 18.07.2017 

Anlagen 

D Hinweise in der Fassung vom 18.07.2017 

E Begründung in der Fassung vom 18.07.2017 

F Zusammenfassende Erklärung in der Fassung vom 18.07.2017 

 

Weitere gesonderte Anlagen 

Umweltbericht mit Artenschutz in der Fassung von Juli 2017 

Immissionsprognose in der Fassung vom 08.06.2017 

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO erlassenen 
örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen. 
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§ 4 

Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit deren ortsüblicher Bekanntmachung in 
Kraft.   

 

Ausfertigungsvermerk 

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschlüssen übereinstimmen. 

 

Oberderdingen, den 

 

.................................................... 

Bürgermeister Thomas Nowitzki 
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Teil A – Zeichnerischer Teil 
 

Siehe separate Planzeichnung 

 
Teil B - Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in den zum Zeitpunkt des Beginns der öffentlichen Ausle-
gung rechtskräftigen Fassungen. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

Sondergebiet Energieerzeugung aus Erneuerbaren Einsatzstoffen gem.§ 11 Abs.1 BauNVO. 

Zulässig sind alle Anlagen zur Verwertung von Biomasse. Bei der Gaserzeugung darf die 
Menge nicht mehr als 3,5 Mio. Nm³/a betragen.  

Die Verwertung schließt  Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme (z.B. BHKW und 
Holzhackschnitzelanlage) sowie eine Gasreinigungsanlage ein.  

Zulässig sind außerdem landwirtschaftlichen Zwecken dienende Anlagen, soweit diese nach § 
35 Abs. 1 bis 4 und 6 zugelassen werden können (z.B. Futtersilo). 

 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 in Verb. mit Abs.3  BauGB) 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,6. Die zulässige Grundfläche darf 
durch die Grundflächen der in §19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht über-
schritten werden.  

Die zulässige Gebäudehöhe GH ist im zeichnerischen Teil als absolute Höhe in Meter über 
Normalnull (m üNN) festgesetzt und am höchsten Punkt der baulichen Anlagen zu ermitteln. 
Notwendige technische Aufbauten sind bis zu einer Höhe von max. 4.00 m über den festge-
setzten Gebäudehöhen zugelassen. Höhere Aufbauten sind dann zulässig, wenn sie nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. 

 

3 Abweichende Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB) 

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, wobei 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen Gebäudelängen über 50.00 m zulässig sind. 
Überbaubare Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. 

 

4 Flächen, die von jeglicher Sichtbehinderung freizuhalten sind (Sichtfelder) (§ 9 Abs.1 
Nr. 10 BauGB)  
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Das im zeichnerischen Teil eingetragene Sichtfeld ist zwischen einer Höhe von 0.70 m und 
2.50 m von ständigen Sichthindernissen wie z.B. auch bauliche Anlagen gem. § 23 Abs. 5 
BauNVO, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten.  

 

5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 in Verbindung mit Abs.3 BauGB) 

Die öffentlichen Straßen im Plangebiet sind als Mischverkehrsflächen festgesetzt. 

 

6 Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs.1 Nr.13 BauGB) 

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen sind unterirdisch zu verlegen.  
 

7  Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  
Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB und § 9 Abs.1a BauGB) 

7.1 Mutterboden 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18 915 
bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. 

Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen darf der Mutterboden des Urgeländes nicht über-
schüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Der erforderliche Bodenabtrag ist schonend 
und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Unnötiges 
Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

Die DIN 18 300 'Erdarbeiten' ist zu berücksichtigen. 

7.2 Vermeidung Bodenbelastungen  

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastun-
gen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Sie sind am Ende der 
Bauarbeiten durch Tiefenlockerungsmaßnahmen zu beseitigen. Um Bodenverdichtungen vor-
zubeugen, sollten die Erdarbeiten ausschließlich bei trockener Witterung und tragfähigen Bo-
denverhältnissen stattfinden.  
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-
schungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind.  

7.3 Planexterne Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen 

• Nördlich des Geltungsbereichs (noch auf Flurstück 5644) ist eine Baumreihe durch An-
pflanzung von Bäumen (u.a. Wildobstarten) in einem Abstand von rd. 10 m und Ansaat ei-
ner kräuterreichen Wiese aus regionalem Saatgut zu entwickeln, dauerhaft extensiv zu 
pflegen und zu erhalten. 

• Westlich des Heckenbergweges (Flurstücke 5561 und 5562) ist eine Streuobstwiese durch 
Anpflanzung von Wildobstarten in einem Abstand von rd. 12 x 12 m auf einer bestehenden 
Wiesenfläche zu entwickeln, dauerhaft extensiv zu pflegen und zu erhalten. 

• Auf dem Flurstück 5651 wird die bestehende Streuobstwiese durch die Anpflanzung von 11 
Obstbäumen aufgewertet.  

Im nachfolgenden Plan sind die externen Ausgleichsflächen ersichtlich: 
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Die externen Ausgleichsflächen, siehe auch Umweltbericht 

8   Flächen für Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB, § 9 Abs.1 
Nr.25b BauGB)  

8.1  Schutz und Erhaltung von Gehölzbeständen 

• Das gesetzlich geschützte Biotop "Feldhecke Untere Halde I" ist zwingend zu erhalten und 
vor Beeinträchtigungen zu schützen. 

• Die im Plan als zu erhalten festgesetzten sonstigen bestehenden Gehölzbestände sind 
dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und die Gehölze bei Abgang zu ersetzen. 

• Während der Bauzeit sind die Gehölze und Vegetationsbestände mit Erhaltungsbindung 
gemäß DIN 18920 'Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen' zu schützen. 

8.2 Pflanzgebote  

In den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern im Geltungsbereich sind folgen-
de Biotopstrukturen entsprechend der Lage im grünordnerischen Entwicklungsplan zu entwi-
ckeln: 

• Am westlichen Rand des Geltungsbereichs sind Feldhecken durch Anpflanzung von Heis-
tern und Sträuchern entsprechend dem vorgegebenen Pflanzplan anzupflanzen und dauer-
haft zu erhalten 

• Nördlich des bestehenden Fahrsilos sowie südlich des bestehenden Futtersilos sind Streu-
obstwiesen durch Anpflanzung von Wildobstarten in einem Abstand von rd. 10 x 10 m und 
Ansaat einer kräuterreichen Wiese aus regionalem Saatgut zu entwickeln, dauerhaft exten-
siv zu pflegen und zu erhalten. 

• Im Havariebecken sind Strauchanpflanzungen in den Böschungsbereichen vorzunehmen 
und dauerhaft zu erhalten; nach einer möglichen Havarie sind die Strauchanpflanzungen 
ggfs. zu ersetzen 
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• Am südlichen und westlichen Außenrand des Havariebeckens ist eine Heckenstruktur 

durch die Anpflanzung von Sträuchern herzustellen. Durch regelmäßigen Heckenschnitt 
darf die Hecke in Form gebracht werden. 

• Im Geltungsbereich sind zudem Einzelbäume entsprechend Planeintrag um das bestehen-
de Gärrestelager 1 und das geplante Gärrestelager L2 anzupflanzen und dauerhaft zu er-
halten. 

8.3 Vorgaben für Pflanzungen 

• Alle Bepflanzungen sind gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchzuführen, 
gemäß DIN 18919 zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die FLL-Richtlinie "Empfehlungen 
für Baumpflanzungen", Teil 1, ist zu beachten. Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bin-
dung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. 

• Anzupflanzende Einzelbäume (Wildobstbäume) sind als Hochstämme mit einem Stamm-
umfang von mindestens 8 bis 10 cm zu pflanzen.  

• Feldgehölz: 1 bis 10-reihig, aus leichten Sträuchern gemischt mit Heistern. Als Überhälter 
3% Heister heimischer Laubbaumarten  

• Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen soll standortgerecht und naturraumtypisch sein. 
Nach LfU (2002) stehen zur Auswahl: 

- Bäume: Feld-Ahorn (Acer campestre), Spitz-Ahorn (Acer platanoides)*, Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus)*, Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)*, Hänge-Birke (Betula pen-
dula)*, Hainbuche (Carpinus betulus)*, Rotbuche (Fagus sylvatica)*, Faulbaum 
(Frangula alnus), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)*, Zitterpappel, Espe 
(Populus tremula), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Gewöhnliche Traubenkirsche 
(Prunus padus), Trauben-Eiche (Quercus petraea)*, Stiel-Eiche (Quercus ro-
bur)*, Sal-Weide (Salix caprea), Grau-Weide (Salix cinerea), Purpur-Weide (Salix 
purpurea), Fahl-Weide (Salix rubens), Mandel-Weide (Salix triandra), Korb-
Weide (Salix viminalis), Winter-Linde (Tilia cordata)*, Sommer-Linde (Tilia platy-
phyllos)*, Berg-Ulme (Ulmus glabra), Feld-Ulme (Ulmus minor) 

- Sträucher: Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel), 
Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus laevigata), Eingriffeliger Weißdorn 
(Crataegus monogyna), Gewöhnl. Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), 
Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare), Schlehe (Prunus spinosa), Echte 
Hunds-Rose (Rosa canina), Wein-Rose (Rosa rubiginosa), Schwarzer Holun-
der (Sambucus nigra), Trauben-Holunder (Sambucus racemosa), Speierling 
(Sorbus domestica), Elsbeere (Sorbus torminalis), Gewöhnlicher Schneeball 
(Viburnum opulus) 

 

Durch Fettschrift hervorgehoben sind die Arten, die bei den Anpflanzungen in der freien Land-
schaft bevorzugt werden sollen, weil sie in Baden-Württemberg von Natur aus weit verbreitet 
sind und weil ihnen zugleich bei der Pflanzung von Gehölzbeständen in der freien Landschaft 
eine besondere Bedeutung zukommt. 

Bei den Gehölzpflanzungen ist Pflanzgut regionaler Herkunft zu verwenden (hier: Herkunftsge-
biet 6). Bei den mit „*“ gekennzeichneten Gehölzen sind die im Forstvermehrungsgutgesetz 
(FoVG) definierten Herkunftsgebiete zu berücksichtigen. 
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9  Flächen für Aufschüttungen und Stützmauern, soweit sie zur  

Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 Abs.1  Nr.26 BauGB) 

Betonfuß: Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in allen  an  öffentlichen Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grundstücksgrenze, in 
einer Breite von  etwa 0,2 m und einer Tiefe von etwa 0,3 m zulässig (Hinterbeton von Rand-
steinen und Rabattenplatten). 
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Teil C - Örtliche Bauvorschriften 
 

Rechtsgrundlage 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 

Die Rechtsgrundlage gilt in der zum Zeitpunkt des Beginns der öffentlichen Auslegung rechts-
kräftigen Fassung. 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

 

1 Dacheindeckungen und Fassaden 

Dacheindeckungen und Fassaden aus Kupfer, Zink und Blei sind nur mit Beschichtung zuläs-
sig. Bei der Gesamtgestaltung ist darauf zu achten, dass glänzende und reflektierende Materi-
alien auf das technisch notwendige Maß reduziert werden und wo möglich farblich dem jeweili-
gen Bauteil angeglichen werden. Solarenergieanlagen sind zulässig. 

Die Fassaden aller wesentlicher Anlagenteile sind landschaftsgerecht in gedeckten Farbtönen 
zu gestalten. Wandbegrünungen mit Kletterpflanzen oder bewachsenen Spalieren sind zuläs-
sig.  

 

2  Gestaltung und Anordnung von Werbeanlagen  (§ 74 Abs.1 Nr.2 und § 11 Abs.2 LBO)  

Werbeanlagen dürfen nur errichtet werden für die vorhandene Nutzung und an der Stelle der 
Nutzung, für die sie werben. Werbeanlagen, die von der freien Landschaft aus einsehbar sind, 
sind unzulässig. Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig. Die 
Werbeanlage darf eine Größe von 2,00 m x 1,00 m (B x H) nicht überschreiten. 

 

3 Einfriedungen (§ 74 Abs.1 Nr.3 LBO) 

Einfriedungen in Form von Metallgitterzäune und Drahtgeflecht dürfen eine Höhe von 1.80 m 
über Oberkante des geplanten Geländes entlang der Grundstücksgrenzen nicht überschreiten. 
Als Einfriedungen sind nur frei wachsende oder geschnittene Laubhecken sowie hinterpflanzte 
Metallgitterzäune und Drahtgeflecht auf einer max. 0.20 m hohen Sockelmauer zulässig. He-
cken aus Koniferen sind nicht zulässig. Die Pflanzen sind so zu platzieren, dass sie in ausge-
wachsenem Zustand das Lichtraumprofil und Sichtdreiecke der Verkehrsflächen nicht beein-
trächtigen. 

 

4 Oberflächen von Stellplätzen, Fußwegen und Zufahrten (§ 74 Abs.1 Nr.3 LBO)  

 Für die Neubefestigung von Stellplätzen, Fußwegen und Zufahrten sind nur wasserdurchlässi-
ge Materialien zulässig, soweit keine Gefahr des Eintrags von wassergefährdenden Stoffen 
besteht und soweit betrieblich, technisch oder rechtlich nichts anderes geboten ist. 

 

5  Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser (§ 74 Abs.3 Nr.2 LBO)  

Das von den Dachflächen abfließende Regenwasser (Traufwasser) ist vor Verunreinigungen 
zu schützen und gedrosselt entweder über Gräben dem Kraichbach zuzuführen oder örtlich zu 
versickern bzw. zu verdunsten. Eine Speicherung in Zisternen oder Nutzung als Brauchwasser 
ist zulässig.  
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Teil D - Hinweise 
 

1  Erschließung von Grundwasser und -Absenkung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwasser-
freilegungen gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt 
rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. Wird bei Bauarbeiten unvorhersehbar Grundwasser 
erschlossen, ist dies gemäß § 43 Abs.6 Wassergesetz der Unteren Wasserbehörde anzuzei-
gen und die Arbeiten einstweilen einzustellen. Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht 
zulässig. Drän- und Grundwasser darf nicht in die Ortskanalisation oder ein Oberflächenge-
wässer eingeleitet werden. Chemisch wirksame Auftaumittel, wie Salz, dürfen nicht ins Grund-
wasser gelangen. Abwasser ist in dichten Rohrleitungen der Kläranlage zuzuleiten. 

2  Bodendenkmale 

Werden beim Vollzug der Planung unbekannte Funde entdeckt sind diese unverzüglich der 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeindeverwaltung anzuzeigen. Der Fund und die Fund-
stelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand 
zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 27 DSchG wird verwiesen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans, besonders der südöstliche Bereich und daran an-
schließende Bereich außerhalb des Bebauungsplangebietes, befindet sich im Bereich eines 
archäologischen Kulturdenkmals gemäß § 2 DSchG Baden-Württemberg. Hier sind eindeutige 
Hinweise auf eine großflächige jungsteinzeitliche Siedlung bekannt geworden. 

Vor jeglichen Bodeneingriffen müssen daher archäologische Prospektionen (flächige Sonda-
geschnitte) vorgenommen  werden, um die Befunddichte und -erhaltung einschätzen zu kön-
nen. Erst anhand der Prospektionsergebnisse kann dann entschieden werden, ob eine archäo-
logische Ausgrabung erforderlich sein wird. 

Die Kostentragung für die Prospektionen und die evtl. folgende archäologische Ausgrabung 
liegt bei dem Veranlasser.  

3  Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG), insbesondere auf § 4, wird hingewiesen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren existiert ein Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen wer-
den kann. 

4  Abfallbeseitigung – Altlasten 

Auf der Grundlage der historischen Erhebung altlastenverdächtiger Flächen (HISTE) im Land-
kreis Karlsruhe Stand Juli 2007 wurden im Planungsgebiet keine altlastenverdächtigen Flä-
chen festgestellt.  

Falls im Zuge von Bauarbeiten Hinweise oder konkrete Anhaltspunkte auf Bodenverunreini-
gungen (ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemissionen z.B. Mineralöle, Teer o.ä.) 
oder verunreinigtes Grund- oder Niederschlagswasser entdeckt oder sonstige Auffälligkeiten 
festgestellt werden, so ist unverzüglich das Umweltamt Karlsruhe zu informieren (Telefon: 
0721 -936-6522). Weitere Maßnahmen (mögliche Erkundung, Sanierung oder Überwachung 
nach § 9 Abs.2 und § 10 BBodSchG) sollten im Vorfeld dem Umweltamt vorbehalten bleiben 
bzw. sind mit diesem im Vorfeld abzustimmen.  
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5  Versickerung von Niederschlagswasser und Abwasser 

Das von den Dachflächen abfließende Niederschlagswasser soll gemäß § 55 (2) WHG auf 
dem Grundstück schadlos zur Versickerung gebracht, oder ohne Vermischung mit dem 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Eine schadlose Versickerung liegt vor, 
wenn das Niederschlagswasser flächenhaft oder in Mulden auf mindestens 30 cm mächtigem, 
bewachsenem Boden versickert wird. 

Vor einer ortsnahen Einleitung in ein oberirdisches Gewässer sollen die Möglichkeiten zur 
Rückhaltung des Niederschlagswassers genutzt werden. Die Einleitung sollte beispielsweise 
über bewachsene Gräben oder gepuffert über Mulden erfolgen. 

Für die Einleitung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser ist eine wasserrechtliche Er-
laubnis bzw. Genehmigung beim Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz, 
zu beantragen.  

Auf das Merkblatt "Versickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone" des 
LRA Karlsruhe wird hingewiesen.  

 

6 Artenschutz 

Notwendige Gehölzrodungen sind nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln (d.h. im Zeitraum An-
fang Oktober und Ende Februar) durchzuführen.  
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Teil E - Begründung 
 

1 Planerfordernis 

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberderdingen hat am 14.11.2016 in öffentlicher Sitzung die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Biogasanlage Wärmeversorgung E.G.O“ mit örtlichen Bau-
vorschriften beschlossen. Die Planung ist für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung er-
forderlich. 

Die bereits vorhandene Biogasanlage soll so erweitert werden, dass der Wärmebedarf der 
benachbarten Firma E.G.O. zu einem größeren Teil gedeckt werden kann als bisher. Dies ist 
Teil der Firmenstrategie, eine ökologische und klimaneutrale Produktion zu bekommen. Die 
Biogasanlage produziert Biogas, welches in den BHKWs bei der Firma E.G.O verstromt wird. 
Die dabei anfallende Abwärme wird zur Beheizung der Werksgebäude verwendet. Das Ein-
sparpotenzial an Heizöl für die Firma EGO beträgt bis zu 430.000 Liter Heizöl im Jahr. 

Der Bebauungsplan soll die erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Da 
die Anlage über den in § 35 Abs. 1 Nr. 6d genannten Grenzwerten von 2,3 Millionen Normku-
bikmeter Biogas pro Jahr und die Feuerungswärmeleitung der Anlagen 2,3 Megawatt über-
schreitet, ist eine Genehmigung im unüberplanten Außenbereich gem. §35 BauGB nicht mög-
lich. 

In der Biogasanlage werden derzeit ca. 17.530 to/a (48 to/d) an pflanzlichen und tierischen 
Substraten eingesetzt. Es werden bis jetzt nur die eigenen landwirtschaftlichen Stoffe verwen-
det. Mit der derzeitigen installierten Leistung von 190 KWel am Standort und 360 KWel an der 
Satellitenanlage hat die Biogasanlage eine Gesamtfeuerwärmeleistung von ca. 1.422 KW. Es 
wird derzeit eine Biogasmenge von ca. 2.184.915 Nm³ erzeugt. 

Mit der geplanten Erweiterung der Anlage soll die Biogasproduktion erhöht werden. Es ist vor-
gesehen nach genehmigter Erweiterung den Input an pflanzlichen und tierischen Substraten 
auf ca. 23.883 to/a (65,4 to/d) zu erhöhen. Die gesamte erzeugte Biogasmenge beträgt dann 
ca. 3.434.265 Nm³ Biogas, die gesamte Feuerwärmeleistung liegt bei 2.812 KW. 

Der Standort der Anlage ist aufgrund der bereits vorhandenen Biogasanlage, der vorhande-
nen Wärme-/Gasleitungen zu den Verbrauchsstellen der Firma E.G.O. und den vorhandenen 
Stallungen, die einen nicht unerheblichen Teil der Inputstoffe liefern, gegeben und kann nicht 
an einer beliebigen anderen Stelle erfolgen. 

1.1 Bestehende und geplante Situation im Bereich der Biogasanlage  

Die Dieter und Kurt Meerwarth Gewerbe GbR mit dem Geschäftsführer Kurt und Dieter Meer-
warth mit Sitz in Forlenhof 1, 68794 Oberhausen-Rheinhausen betreibt seit 2009 eine landwirt-
schaftliche Biogasanlage in Oberderdingen auf Teilen der Flurstücke 5644, 5733, 5647, 5530, 
5731 sowie 5112, 5113 und 5559. Die baurechtliche Genehmigung wurde am 14.12.2009 un-
ter dem Aktenzeichen 29403597/018  vom Landratsamt Karlsruhe erteilt. 

Im Zusammenhang mit der Anlagenerrichtung und deren bisherigen Erweiterung waren meh-
rere Genehmigungsschritte erforderlich, die mit den wesentlichen Inhalten in nachfolgender 
Tabelle aufgeführt sind:  
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Jahr Genehmigungs-
schritt 

Kurzbeschreibung 
Inhalt 

Zeitpunkt/ AZ Genehmigungs-
behörde 

2008 Baurecht Neubau Viehstall, Gülle-
silos, Futter-Fahrsilos 

08.09.2008 

Az: 28401761/017  

Landratsamt  
Karlsruhe/ 
Baurechtsamt 

2009 Baurecht Neubau Biogasanlage 14.12.2009  

Az: 29403597/018   

Landratsamt  
Karlsruhe/ 
Baurechtsamt 

2011 Baurecht Aufstellung und Betrieb 
Satellitenanlage 

27.05.2011  

Az: 11401521/006 

Landratsamt  
Karlsruhe/ 
Baurechtsamt 

2012 Baurecht Erdgrabungen im Au-
ßenbereich zur Errich-
tung eines verfahrens-
freien Fahrsilos 

15.08.2012  

Az: 28401761/017 

Landratsamt  
Karlsruhe/ 
Baurechtsamt 

2012 § 67 BImSchG 

Abs.2 

Anzeige nach Änderung 
4. BImSchV 

10.10.2012 

 

Landratsamt  
Karlsruhe/ 
Immissionsschutz 

 

Angestrebte nächste Schritte:  

Jahr Genehmigungs-
schritt 

Kurzbeschreibung 
Inhalt 

Zeitpunkt/ AZ Genehmigungs-
behörde 

2017 Baurecht Errichtung der Baulich-
keiten zur Anlagenerwei-
terung ohne Anbindung 
an die Biogasanlage 

Juli 2017 Landratsamt  
Karlsruhe/ 
Baurechtsamt 

2017 §16 BImSchG Anlagenerweiterung Ende 2017 Regierungspräsidi-
um Karlsruhe 

 

 

1.2  Notwendigkeit der Aufstellung eines Bebauungsplans für die Biogasanlage Wärmever-
sorgung E.G.O.  

Bauplanungsrechtlich handelt es sich bei den Flächen der Biogasanlage Wärmeversorgung 
E.G.O. um Außenbereichsflächen. Die Biogasanlage wurde bisher in den privilegierten Gren-
zen des Baugesetzbuches betrieben. Die entsprechenden Vorgaben befinden sich in § 35 
BauGB.  

Demnach darf die Feuerungswärmeleistung der Biogasanlage nicht über 2 MWFWL liegen 
und jährlich nicht mehr als 2,3 Mio. Nm³ Biogas erzeugt werden (§ 35 Abs. 1 Nr. 6d)  

Durch die Notwendigkeit der flexibleren Betriebsweise der Biogasanlage ist es erforderlich eine 
höhere Leistung zu installieren, um Wärme bedarfsgerecht für die Firma E.G.O. produzieren 
zu können. Hierdurch ist es notwendig jährlich über 2,3 Mio. Nm³ Biogas zu erzeugen.  
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Durch die künftig geplante Überschreitung der privilegierten Grenzen ist die Ausweisung eines 
Bebauungsplanes durch den Träger der Bauleitplanung notwendig. 

Die geplante Erweiterung der Anlage fällt nicht mehr unter den Privilegierungstatbestand. Sie 
gilt damit als gewerbliche Anlage, die gemäß Plansatz 4.2.2.6 (G) in einem Gewerbe-
/Industriegebiet bzw. in einem entsprechenden Sondergebiet untergebracht werden kann.  

Für die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der seit 2009 in Betrieb befindlichen Anlage 
wurde deshalb ein Bebauungsplan aufgestellt.  

 

1.3 Städtebaulicher Vertrag 
Zwischen der Gemeinde und dem Antragsteller wurde ein „Städtebaulicher Vertrag“ abge-
schlossen. In diesem Vertrag sind u.a. Vereinbarungen zur Zuwegung, Optionsflächen zur 
Verbreiterung der Zufahrt zur Firma E.G.O oder zur Unterhaltung der Biogasanlage getroffen.  
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2 Anlagen- und Betriebsbeschreibung der Biogasanlage 

2.1 Übersicht 

Bei der Anlagen handelt es sich um eine landwirtschaftliche Biogasanlage zur regenerativen 
Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den anaeroben Abbau der organi-
schen Substanz wird energiereiches Biogas erzeugt, das in mehreren Blockheizkraftwerken 
(BHKWs) zur Strom- und Wärmeproduktion genutzt wird. Der Gärrückstand wird als wertvoller 
Dünger landwirtschaftlich verwertet. 

 
Die  Anlage besteht im Wesentlichen ausfolgenden Komponenten: 
• BHKW-Gebäude mit BHKW 190 KWel 
• Fermenter 1, 20/6 m, Vbrutto = 1.885 m³  
• Nachgärer 1, 18/6 m Vbrutto = 1.527 m³ 
• Gärrestelager 1, 30/6 m, 4.241 m³ 
• Zentralgang 
• Fahrsiloanlage 
• Gasfackel 

 
Die Erweiterung der Anlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:  
• Zwei zusätzliche BHKW 250 KWel, Einbau in Satellitenanlage 
• Austausch BHKW 360 KWel gegen BHKW 400 KWel (Satellitenanlage) 
• Neubau eines Fermenters 2, 22/8 m, Vbrutto = 3.041 m³ 
• Neubau eines Gärrestelagers 2, 26/8 m, Vbrutto = 4.247 m³ 
• Erweiterung des Zentralganges 
• Neubau eines Havariewalles 
 

Die beiden Satellitenstandorte liegen auf dem Firmengelände der Firma E.G.O.. Das Geneh-
migungsverfahren für die Satelliten BHKWs ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

Die Anlage verwertet Gülle, Festmist und nachwachsende Rohstoffe (Maissilage, Gras einschl. 
Ackergras, Grünroggen (GPS) und CCM) aus dem Anbau auf größtenteils eigenen landwirt-
schaftlichen Flächen. Der anaerobe Biogasprozess eignet sich sehr gut zur Behandlung von 
Flüssigmist und anderen landwirtschaftlichen Produkten. Die Abbau- und Umsetzungsprozes-
se während des Biogasprozesses bewirken eine wesentliche Qualitätsverbesserung des Gär-
rückstands gegenüber der ursprünglichen Rohgülle. 

Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz des Energieversorgers eingespeist. Mit der 
Abwärme werden die Fermenter und der Nachgärer beheizt sowie die benachbarte Fa. E.G.O. 
mit Wärme beliefert. 

Prinzipiell handelt es sich bei der geplanten Biogasanlage um eine nach den Sicherheitsrichtli-
nien des Fachverbandes Biogas e.V. (lw. Berufsgenossenschaft AU69 Stand 2002) standardi-
sierte Speicherfluss-Biogasanlage. 
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Abbildung 1 Verfahrenstechnisches Fließbild der Biogasanlage  

 

3.0 Nachweis der Lagerkapazität  

Der Nachweis der ausreichenden Lagerkapazität des Gärrestes der Anlage wird in den ent-
sprechenden Baugenehmigungsverfahren geführt.  

 

4 Immissionsprognose   

4.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise 

Die Dieter und Kurt Meerwarth Gewerbe GbR plant die Erweiterung ihrer bestehenden Biogas-
anlage. Für dieses Vorhaben sind die Auswirkungen auf die Immissionssituation für Gerüche, 
Ammoniak, Stickstoff und Staub zu beurteilen.  

Die IFU GmbH Privates Institut für Analytik mit Sitz in Frankenberg wurde mit der Durchfüh-
rung von Ausbreitungsrechnungen beauftragt, um die von der geplanten Anlage ausgehenden 
Immissionen für Gerüche, Ammoniak, Stickstoff und Staub ermitteln und bewerten zu können.  

Die Prognose der Immissionen erfolgt unter Anwendung des Lagrange-Modells mit dem Pro-
gramm AUSTAL 2000. Die Ausbreitungsrechnungen werden für den derzeitigen Zustand der 
Anlage und für den geplanten Zustand durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine Ausbreitungsrech-
nung für den bestehenden Anlagenzustand, in dem die Auswirkung einer fehlenden Schwimm-
schicht am bestehenden Gärrestbehälter untersucht wird.  

Die Ergebnisse und der Bericht liegen mit Stand Juni 2017 vor:  
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4.2 Ergebnisse der Immissionsprognose 

Bei der Ermittlung der Geruchs-, Ammoniak, Stickoxid- und Staubemissionen der Anlage wur-
de festgestellt, dass die Emissionsmassenströme für Stickoxide und Stäube die Bagatellmas-
senströme nach TA Luft Nr. 4.6.1.1 [1] unterschreiten. Für diese beiden Stoffgruppen kann 
somit eine relevante Immission ausgeschlossen werden, ohne dass hierfür eine Ausbreitungs-
rechnung durchgeführt werden muss. Die durchgeführten Ausbreitungsrechnungen beschrän-
ken sich damit auf Geruch und Ammoniak (aus der Ammoniakdeposition resultierende Stick-
stoffeinträge). Hierfür wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt:  

- Der geplante Anlagenbetrieb führt zu einer relevanten Geruchsbelastung (> 0,02) an den 
umliegenden Nutzungen mit dauerhaftem Aufenthalt von Personen. Unter Berücksichti-
gung der Gesamtbelastung konnte jedoch an allen relevant betroffenen Immissionsorten 
die Einhaltung der angenommenen Immissionswerte ausgewiesen werden. Eine Abde-
ckung des bestehenden Gärrestbehälters hat dabei keinen relevanten Einfluss auf die Be-
urteilung der Erheblichkeit der Geruchsbelastungen.  

- Der geplante Anlagenbetrieb führt zu einer relevanten Ammoniakbelastung (> 3 μg/m³) an 
zwei umliegenden Biotopen 94629 „Feuchtgehölz östlich untere Mühle“ und 94751 „Feld-
hecke untere Halde I.“ In der Gesamtbelastung wird der Beurteilungswert nach TA Luft für 
empfindliche Pflanzen und Ökosysteme (> 10 μg/m³) ebenfalls überschritten. Mit dem 
Vorhaben kommt es jedoch nicht zu einer Steigerung der Ammoniakeinträge an diesen 
Biotopen, sodass sich durch das Vorhaben an sich keine nachteiligen Auswirkungen ge-
genüber dem bestehenden Zustand ergeben. Eine Abdeckung des bestehenden Gärrest-
behälters hat dabei einen relevanten Einfluss auf die prognostizierten Ammoniakeinträge. 
Da sich aus den Literaturangaben für eine natürliche Schwimmschicht eine höhere Am-
moniakminderung ergibt als bei Abdeckung mit einem Zeltdach, ist hier der natürlichen 
Schwimmschicht als Minderungsmaßnahme der Vorzug zu geben.  

- Der geplante Anlagenbetrieb führt zu einer relevanten Stickstoffbelastung (> 5 kg/(ha a)) 
an vier umliegenden Biotopen 94629 „Feuchtgehölz östlich untere Mühle,“ 94751 „Feldhe-
cke untere Halde I,“ 94752 „Röhricht und Weidengebüsch nördlich der unteren Mühle“ und 
94971 „Feldhecken Heckenberg.“ In der Gesamtbelastung werden die Beurteilungswerte 
nach LAI-Leitfaden maximal 60 kg/(ha a) ebenfalls überschritten. Mit dem Vorhaben 
kommt es jedoch nicht zu einer Steigerung der Stickstoffeinträge an diesen Biotopen, so-
dass sich durch das Vorhaben an sich keine nachteiligen Auswirkungen gegenüber dem 
bestehenden Zustand ergeben. Eine Abdeckung des bestehenden Gärrestbehälters hat 
dabei relevanten Einfluss auf die prognostizierten Stickstoffeinträge. Da sich aus den Lite-
raturangaben für eine natürliche Schwimmschicht eine höhere Ammoniakminderung ergibt 
als bei Abdeckung mit einem Zeltdach, ist hier der natürlichen Schwimmschicht als Minde-
rungsmaßnahme der Vorzug zu geben.  
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5 Planungsziele 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Biogasanlage Wärmeversorgung E.G.O.“ mit örtli-
chen Bauvorschriften verfolgt die Gemeinde folgende Planungsziele: 

5.1 Leitlinien der Planung 

Die Gemeinde will über die Bauleitplanung sicher stellen, dass die im Plangebiet liegende Bio-
gasanlage mit ihrer geplanten und genehmigten Erweiterung ein rechtssicheres und zukunfts-
fähiges Konzept erhält.  

5.2 Anforderungen an die Gebietsnutzung / Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Flächen, auf denen die Biogasanlage und ihre Erwei-
terung stehen, als Flächen für die Landwirtschaft dar. Durch die Erweiterung des Betriebs ist 
die Anlage nicht mehr als „privilegiert“ im Sinne des § 35 BauGB anzusehen. Zur Sicherung 
der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung wird ein „Sonstiges Sondergebiet“ gem. § 11 
BauNVO festgesetzt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.  

5.3 Gestalterische Anforderungen 

Aufgrund ihrer exponierten Lage an einem Hang haben der Gebäudebestand und das weitere 
Vorhaben im Plangebiet Auswirkungen auf das gestalterische Erscheinungsbild des Oberder-
dinger Ortsrandes. Es wird wert gelegt auf eine angemessene Grüneinbindung und um Details 
wie z.B. Werbeanlagen, Beleuchtung, Einfriedung sowie Fassadenfarben, die im Rahmen von 
örtlichen Bauvorschriften zu regeln sind. 

 

6 Lage im Raum und örtliche Begebenheiten 

Quelle: Räumliches Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW), Abfrage vom 17.08.2016 
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Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand von Oberderdingen, nördlich des Kraichbachs und 
östlich der Straße „Heckenberg“. 

Im Westen angrenzend befindet sich eine zum Landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden Hof-
stelle mit Wohnhaus. Daneben liegt ein anderer Landwirtschaftlicher Betrieb mit Wohnhaus.  

Das Gelände fällt von Osten nach Westen ab, der tiefste Punkt befindet sich an der südwestli-
chen Ecke des Plangebiets, an der Straße Heckenberg. Es ergibt sich ein Höhenunterschied 
von maximal ca. 27.00 m über den Bereich der Biogasanlage. Aufgrund der Höhendifferenz 
werden im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben eventuell in Teilbereichen Stützmauern 
oder Geländemodellierungen erforderlich. 

 

7 Abgrenzung des Plangebiets / Örtliche Begebenheiten 

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanes ergibt sich aus der Darstellung im 
zeichnerischen Teil und umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 3,07 ha.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die erforderlichen Flächen für die Bio-
gasanlage sowie die zugeordneten Nutzungen und Zufahrten sowie ein Feldweg, der als eine 
Zufahrt zur Firma E.G.O. dient und bei Bedarf erweitert werden soll.  

 

8           Übergeordnete sowie angrenzende Planungen und Untersuchungen 

8.1         Regionalplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumnutzungskarte, Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003  

Die Fläche ist im Regionalplan teilweise als Weißfläche, teilweise als Fläche für Landwirtschaft 
dargestellt. Im Westen schließt eine regionale Grünzäsur zwischen Oberderdingen und der 
B293 an.   
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8.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 

Im Flächennutzungsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Oberder-
dingen-Kürnbach ist der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes als 
Fläche für die Landwirtschaft aus-
gewiesen. Durch die Änderung der 
Fläche zu einem Sondergebiet 
muss der Flächennutzungsplan 
deshalb im Parallelverfahren ent-
sprechend angepasst werden. 

 

 

 

 

8.3 Einfügen in die örtliche Bauleitplanung 

Südlich grenzt der seit dem 08.02.1985 rechtsverbindliche Bebauungsplan „Leinenbrunnen“ 
an, der industriell nutzbare Flächen vorsieht. Dadurch werden die Betriebsflächen der Firma 
E.G.O., des größten Arbeitgebers in der Umgebung, am Standort Oberderdingen gesichert. 

 

8.4 Hochwasserbereich 

Die Zufahrt über die Kraich ist hochwassergefährdet. Im Hochwasserfall ist eine Zufahrt zur 
Biogasanlage auch über die nördlichen Feldwege möglich, so dass hier kein weiterer Hand-
lungsbedarf besteht. 
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8.5  Kultur- bzw. Bodendenkmale 

(Aus der Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg Teil A2 Stand 11.04.2013) 

Nr. 30: Heckenberg 2, Hagenauer, Heckenberg § 2 Siedlung aus der Jungsteinzeit (Flst.Nr. 0-
5558, 0-5586, 0-5608, 0-5610, 0-5612-5613, 0-5644). Hierzu sind die Hinweise unter dem 
Punkt 2 im Bebauungsplan zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Erschließung 

Die Verkehrserschließung des Vorhabens erfolgt über den landwirtschaftliche Straße „He-
ckenberg“. Der im Süden des Gebiets verlaufende Zufahrtsweg zur Firma E.G.O. wird im Be-
bauungsplan gesichert und soll bei Bedarf ausgebaut werden. Näheres ist im Städtebaulichen 
Vertrag zum Bebauungsplan zwischen der Gemeinde Oberderdingen und dem Anlagenbetrei-
ber Meerwarth Gewerbe GbR geregelt.   

 

10  Entwässerung des Gebiets 

Im Plangebiet ist entlang der westlichen Grenze eine Entwässerungsleitung (DN 300) und ein 
Vorfluter vorhanden, die die anfallenden unverschmutzten Oberflächenwässer zum Kraichbach 
leiten. Des Weiteren dient das Havariebecken zusätzlich als Auffangbecken. Das anfallende 
Oberflächenwasser fließt (ebenso wie der in einem Havariefall austretende Gärrest) dem neu 
zu errichtenden Havariebecken zu. Das Havariebecken hält die anfallenden Oberflächenwäs-
ser (auch beim einem Starkregen) in seinem Einzugsbereich zurück. Sie verdunsten über die 
Oberfläche und versickern im Beckenbereich über die belebte Bodenzone. Da das Havariebe-
cken aber in erster Linie eine Rückhalteeinrichtung von im Schadensfall austretendem Gärrest 
ist, handelt es sich bei dem Havariebecken nicht um eine Versickerungseinrichtung im Sinne 
der für diese Einrichtungen geltenden Technischen Regelwerke.  

Das Havariebecken ist so dimensioniert, dass das Volumen für ein Starkregenereignis mit 
gleichzeitigem Havariefall ausreicht. 

Sollte im Genehmigungsverfahren ein wasserrechtliches Verfahren zur Einleitung des anfal-
lenden Oberflächenwassers in das Grundwasser (Versickerung) oder in ein Oberflächenge-

  22 

 

 



GEMEINDE OBERDERDINGEN BEBAUUNGSPLAN „BIOGASANLAGE WÄRMEVERSORGUNG E.G.O.“ 

   
 

 

wässer (Kraichsbach) erforderlich werden, so ist dieses durch ein Fachbüro durchzuführen. 
Das Wasserrechtsverfahren ist ein separates Gestattungs,- bzw. Erlaubnisverfahren. Nach ei-
nem Scopingtermin im Regierungspräsidium mit Teilnahme der zuständigen Wasserbehörde 
kann festgestellt werden, ob ein separates Wasserrechtsverfahren erforderlich wird. 

 

11 Natur- und artenschutzrechtliche Belange (§9 Abs.1 Nr.20 BauGB und §9 Abs.1, Nr. 25 
BauGB)  

Die artenschutzrechtlichen Belange sind im Umweltbericht (siehe Anlage) mit abgehandelt. 

 

12 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  

12.1 Art der baulichen Nutzung  

Das Plangebiet wird als Sondergebiet (SO) zur „Energieerzeugung aus Erneuerbaren Einsatz-
stoffen“ gem. § 11 BauNV festgesetzt. Mit dieser Zweckbestimmung kommt zum Ausdruck, 
dass die im Sondergebiet zulässigen Nutzungen aufgrund ihrer Besonderheiten keinem ande-
ren Baugebiet der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zuzuordnen sind. Die Nutzungsschwer-
punkte des Sondergebiets liegen im Bereich der Verwertung natürlicher Abfälle und Nutzung 
erneuerbarer Energien. 

Zulässige Nutzungen sind Biomasseanlagen, auch wenn sie die Voraussetzungen des § 35 
Abs. 1 Nr. 6 BauGB nicht erfüllen. Dazu zählen alle Anlagen und Einrichtungen, die für den Be-
trieb der Biomasseanlage notwendig sind (z.B. Vorgrube, Fahrsiloanlage, Fermenter, Gär-
restelager, Kondensatschacht, Anlagengebäude mit Blockheizkraftwerken und Gasspeicher, 
Trocknungsanlage). 

ln der Biomasseanlage dürfen nachwachsende  Rohstoffe, Landschaftspflegematerialien ein-
schließlich  Grünschnitt aus der privaten und öffentlichen Garten-, Park- und Grünflächenpfle-
ge, Verarbeitungsprodukte aus der Pflanzenverarbeitung, pflanzliche Nebenprodukte  sowie  
Gülle und Mist aller Art eingesetzt werden.  

 

12.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximal zulässige Grundflächen-
zahl (GRZ) und die Gebäudehöhe (GH) gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO be-
zeichneten Anlagen nicht überschritten werden. Hiermit wird eine übermäßige Versiegelung 
der Fläche verhindert und gleichzeitig eine ausreichende Begrünung sichergestellt. 

 

12.3 Abweichende Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Zur Sicherung der betrieblichen Belange und Gewährleistung einer angemessenen baulichen 
Flexibilität wird im Plangebiet die abweichende Bauweise festgesetzt. In der abweichenden 
Bauweise sind die Gebäude innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, wobei Gebäudelängen über 
50m zulässig sind. 
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12.4 Flächen, die von jeglicher Sichtbehinderung freizuhalten sind (Sichtfelder)  

Im Kreuzungsbereich des Heckenberges und der Straße zum Firmengelände E.G.O. ist si-
cherzustellen, dass es zu keinen Sichthindernissen kommt. Deshalb ist festgesetzt, dass das 
im zeichnerischen Teil eingetragene Sichtfeld zwischen einer Höhe von 0.70 m und 2.50 m 
von ständigen Sichthindernissen wie z.B. auch bauliche Anlagen gem. § 23 Abs. 5 BauNVO, 
Erdaufschüttungen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten ist.   

 

12.5 Verkehrsflächen 

 Die im Bebauungsplan vorhandenen Verkehrsflächen sind als gemischte Verkehrsflächen 
festgesetzt. 

 

12.6 Führung von Versorgungsleitungen 

Im Gelände verlaufen öffentliche Versorgungsleitungen (z.B. 20 KV-Stromleitung). Rechtzeitig 
vor Baubeginn werden die entsprechenden Sparteneinweisungen eingeholt, damit sicherge-
stellt ist, dass durch die erforderlichen Erdarbeiten keine Gefahren und Schäden entstehen. 
Diese Leitungen sind durch ein Leitungsrecht gesichert. 

 

12.7 Flächen für Aufschüttungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßen-
körpers erforderlich sind 

Mit Blick auf die bewegte Topografie des Plangebiets und zur Sicherung und Herstellung der 
vorhandenen oder auszubauenden Straßenkörper im Gebiet sind in allen an öffentlichen Ver-
kehrsflächen angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grund-
stücksgrenze, in einer Breite von  etwa 0,2 m und einer Tiefe von etwa 0,3 m zulässig. 

 

13 Örtliche Bauvorschriften 

13.1 Dacheindeckung und Fassaden 

Zur Grundwasserschonung sind Dachdeckungen und Fassaden aus Kupfer, Zink und Blei nur 
mit Beschichtung zulässig. Im Hinblick auf die Einsehbarkeit des Plangebiets durch seine Lage 
ist eine zurückhaltende Farbauswahl der Dächer und Abdeckungen angemessen. Schon be-
reits vorhandene Eindeckungen genießen Bestandsschutz. Der Einsatz von Solarenergieanla-
gen ist zulässig. Die Fassaden aller wesentlicher Anlagenteile sind landschaftsgerecht in ge-
deckten Farbtönen zu gestalten. Wandbegrünungen mit Kletterpflanzen oder bewachsenen 
Spalieren sind zulässig.  

 

13.2      Gestaltung und Anordnung von Werbeanlagen 

Werbeanlagen können die Außenwirkung des Gebietes prägen und negativen Einfluss auf den 
umgebenden Landschaftsraum ausüben (sog. „Lichtverschmutzung“) und sind insofern sowohl 
aus städtebaulich-gestalterischen Gründen als auch zur Schonung des umgebenden Land-
schaftsraums regelungsbedürftig. Die örtlichen Bauvorschriften beschränken Werbeanlagen 
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nur in dem Umfang, wie es der Gemeinde im Hinblick auf die besondere städtebauliche Situa-
tion im Landschaftsraum angemessen erscheint: Werbeanlagen sind nur an der Stelle der 
Leistung zulässig (d.h. nur auf dem jeweiligen Betriebsgrundstück und nur als Werbung für 
den ansässigen Betrieb). Werbeanlagen sollen ein Gebäude nicht dominieren, weshalb die 
Größe der Werbeanlage eingeschränkt ist. Anlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufen-
dem Licht (auch Filmwände) sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel) sind zur Vermeidung 
der o.a. „Lichtverschmutzung“ unzulässig. 

 

13.3 Einfriedungen  

Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit (Durchführungsanweisung zur Ziffer 1 der VSG 2.8 
Unfallverhütungsvorschrift UVV Güllelagerung, Gruben, Kanäle und Brunnen (Stand 1. Januar 
2000) der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft) ist eine Einzäunung des Areals in Form 
von Metallgitterzäune und Drahtgeflecht bis zu eine Höhe von 1.80 m über Oberkante des be-
stehenden Geländes entlang der Grundstücksgrenzen zulässig. Zulässig sind Einfriedungen 
aus frei wachsenden oder geschnittenen Laubhecken sowie hinterpflanzte Metallgitterzäune 
und Drahtgeflecht auf einer max. 0.20 m hohen Sockelmauer. Hecken aus Koniferen sind nicht 
zulässig.  

 

13.4 Oberflächen von Stellplätzen und Fußwegen  

Zur Beschränkung des Versiegelungsgrads sind für die Neubefestigung von Stellplätzen und 
Zugängen nur wasserdurchlässige Materialien zulässig, soweit keine Gefahr des Eintrags von 
wassergefährdenden Stoffen besteht und soweit betrieblich, technisch oder rechtlich nichts 
anderes geboten ist. 

 

13.5 Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser 

Das von den Dachflächen abfließende Regenwasser (Traufwasser) ist vor Verunreinigungen 
zu schützen und gedrosselt entweder über Gräben dem Kraichbach zuzuführen oder örtlich zu 
versickern bzw. zu verdunsten. Eine Speicherung in Zisternen oder Nutzung als Brauchwasser 
ist zulässig.  

 

14 Bewertung Schutzabstand Störfallbetriebe  

 Durch die Anlagenerweiterung fällt die Biogasanlage zukünftig in den Anwendungsbereich der 
12. BlmSchV (StörfallV), als Betriebsbereich der unteren Klasse. Entsprechend der diesbezüg-
lichen Anforderungen der Bauleitplanung wurden die relevanten Schutzabstände um die Bio-
gasanlage bewertet. Mit dem Ergebnis, dass keine schutzwürdigen Nutzungen im Sinne § 50 
BImSchG innerhalb des Schutzabstandes liegen.  

 

15  Flächenstatistik 

Fläche des Geltungsbereiches  3,07  ha 100,0 % 

davon  

Sondergebiet Biogasanlag  2,91  ha   94,8 %   

öffentliche Verkehrsfläche  0,16  ha     5,2 % 
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Teil F - Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB 
Wird nach Satzungsbeschluss erstellt. 
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